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Rathaus aktuell

- HSR -  Harmonika Spielring Rohrau e.V.

Dorfabend und
Theaternachmittag

Schönbuchhalle Rohrau

Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.
Kartenvorverkauf

18.02. EG Zehntscheuer, Nufringer Straße 14, Rohrau
von 10.00 bis 11.30 Uhr

ab 20.02. in der Bäckerei Noller, Rohrau
zu den üblichen Ladenöffnungszeiten und an der Abendkasse

Eintrittspreis: 9,– Euro;
Hallenöffnung 1 Stunde vor Spielbeginn.

Samstag, den 18. März, 19.30 Uhr
Sonntag, den 19. März, 14.30 Uhr
Senioren und Menschen mit Behinderung  7,- Euro

Freitag, den 24. März, 19.30 Uhr
Samstag, den 25. März, 19.30 Uhr

Die Nacht 
   der Nächte

Unsere Theatergruppe spielt:

- HSR -  Harmonika Spielring Rohrau e.V.

Theaternachmittag
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+ Mit Kindern arbeiten
+ Teamgeist im Sport erleben
+ Verantwortung übernehmen
+ Lernen und sich fortbilden
+ Gratis Spaß

Weitere Infos und Kontakt:
www.tsvgaertringen-turnen.de/pages/ubungsleiter-gesucht
oder zu den Trainingszeiten in der Sporthalle

Wir suchen 
Gruppenleiter!

Vorsicht! Wachsamer Nachbar -  
gemeinsam gegen Einbruchdiebstahl

Gerade die früh hereinbrechende Dunkelheit 
macht es Dieben oftmals leicht.

Wir bitten Sie daher, halten Sie Türen und 
Fenster verschlossen, wenn Sie Ihre Wohnung 
verlassen. Vermitteln Sie möglichen Eindringlin-
gen den Eindruck, die Wohnung sei bewohnt.

Neben der persönlichen Vorsorge gibt es aber 
noch ein wirksames Mittel: In unserer Gemein-
de gilt der Grundsatz „Nachbarn für Nach-
barn“. Gelebte Nachbarschaftshilfe, aufeinan-
der achten, ist ein wesentliches Element einer 
funktionierenden Gesellschaft. 

Melden Sie Auffälligkeiten in Ihrer Umgebung 
bitte umgehend der Polizei.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Das Ordnungsamt informiert:
Verkehrsbeschränkungen während der Gärtringer “Fasnetsveranstaltungen“  

am Donnerstag, den 23.02.2017 und Freitag, 24.02.2017
Rathaussturm am Donnerstag, 23.02.2017

Aufgrund des Rathaussturmes der 1. Narrenzunft Gärtringen e.V. 
am Donnerstag, 23.02.2017 werden Absperrmaßnahmen im 
Bereich des Rohrwegs erforderlich. An folgenden Straßenkreu-
zungen werden Absperrbaken aufgestellt:
Rohrweg, Einmündung Wilhelmstraße
Rohrweg, Einmündung Max-Eyth-Straße
Die Zufahrt für Anlieger wird gewährleistet.
Die Parkplätze im abgesperrten Bereich des Rohrweges und auf 
dem Rathausvorplatz müssen am Donnerstag, 23.02.2017, ab 
12.00 Uhr und am Freitag 24.02.2017 ganztägig von den dort 
abgestellten Pkws geräumt sein.

Fasnetsumzug am Freitag, 24.02.2017
Für den Faschingsumzug am Freitag,24.02.2017, Beginn: 14.14 
Uhr, werden die Straßen bereits ab ca. 13.00 Uhr abgesperrt. 
Eine verkehrsrechtliche Anordnung wurde gemäß § 44 Abs. 1 
Satz 1 und § 45 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 Straßenver-
kehrsordnung erteilt.

Die Streckenführung wurde wie folgt festgelegt:
Beginn bzw. Aufstellung: Max-Eyth-Straße 
Streckenverlauf: Max-Eyth-Straße, Rohrweg-Rathaus, Haupt-
straße, Kirchstraße, Marktplatz, Schmiedstraße, Bismarckstraße, 
Deufringer Straße über den Steingrubenweg zur Schwarzwald-
halle
Entlang der Veranstaltungsstrecke ist eine ausreichende Anzahl 
von zuverlässigen, in Feuerwehruniform gekleideten Ordnern, 
eingesetzt, die die Veranstaltungsteilnehmer sowie die übrigen 
Verkehrsteilnehmer auf mögliche Gefahren aufmerksam machen. 
Die Ordnungskräfte haben keine polizeilichen Befugnisse und 
daher auch nicht das Recht, den Verkehr zu regeln. Die Ordner 
werden insofern nur in Absprache mit der Polizei eingesetzt und 
dienen zur Unterstützung des Polizeivollzugsdienstes.
Allen Anwohnern danken wir für ihr Verständnis, auch im Na-
men der Veranstalter. 
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Amtliche Bekanntmachungen

Der Gemeinderat der Gemeinde Gärtringen hat am 07.02.2017 
in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Birkenweg“ nach §10 
BauGB und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestell-
ten Örtlichen Bauvorschriften als jeweils selbstständige Satzung 
beschlossen.

Der Planbereich ist gemäß der unten abgedruckten Karte be-
grenzt.

Maßgebend ist der Lageplan des Bebauungsplans in der Fas-
sung vom 15.12.2016.

Der o.g. Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften 
treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. §10 Abs. 3 
BauGB).

Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB unter Verzicht auf Umweltprüfung und Umweltbericht 
aufgestellt. Er kann mit Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, 
örtlichen Bauvorschriften einschließlich seiner Begründung und 
dem Schallschutzgutachten nach §10 Abs. 4 BauGB im Bür-
germeisteramt Gärtringen, Bauamt, Hauptstr. 16-18, während 
der öffentlichen Sprechzeiten eingesehen werden. Zudem kann 
jedermann über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Vorschriften des §44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in 
den §§39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantra-
gen ist, und des §44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der 
Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im §214 
Abs. 1 Satz 1 Nr.1-3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des §214 Abs. 
2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans oder aber 
nach §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Ab-
wägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des 
Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen.

Gärtringen, den 16.02.2017

gez. Riesch
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des Bebauungsplans „Birkenweg“ 
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Vollverteilungstermine für das  
Mitteilungsblatt im Jahr 2017
Es sind folgende Vollverteilungstermine festgelegt worden:
Kw 9/2017, 
Redaktionsschluss ist am Montag, 27.02.2017 um 10 Uhr

KW 15/2017,  
Redaktionsschluss ist am Donnerstag, 06.04.2017 
um 10 Uhr

KW 18/2017, 
Redaktionsschluss ist am Donnerstag, 27.04.2017  um 10 Uhr

KW 22/2017,
Redaktionsschluss ist am Montag, 29.05.2017 um 10 Uhr

KW 25/2017, 
Redaktionsschluss ist am Montag, 19.06.2017 um 10 Uhr

KW 29/2017, 
Redaktionsschluss ist am Montag, 17.07.2017 um 10 Uhr

KW 33/2017, 
Redaktionsschluss ist am Montag, 14.08.2017 um 10 Uhr

KW 38/2017, 
Redaktionsschluss ist am Montag, 18.09.2017 um 10 Uhr

KW 46/2017, 
Redaktionsschluss ist am Montag, 13.11.2017 um 10 Uhr

KW 50/2017, 
Redaktionsschluss ist am Montag, 11.12.2017 um 10 Uhr  

In diesen o. g. Woche erhält jeder Haushalt ein Mittei-
lungsblatt, egal ob Sie Abonnent sind oder nicht!
Für weitere Rückfragen betr. Mitteilungsblatt können Sie sich 
gerne mit Frau Schimpf, Tel. 923-210, 
E-Mail: schimpf@gaertringen.de in Verbindung setzen.

Vorverlegte Redaktionsschlüsse des  
Mitteilungsblattes für das Jahr 2017
Kalender-
woche

Feiertag Redaktions-
schluss:

Datum Uhrzeit

Tag

15 Karfreitag Donnerstag 06.04.2017 10.00 Uhr

16 Oster-
montag

Mittwoch 12.04.2017 10.00 Uhr

18 Maifeiertag Donnerstag 27.04.2017 10.00 Uhr

21 Christi Him-
melfahrt

Donnerstag 18.05.2017 10.00 Uhr

23 Pfingst-
montag

Donnerstag 01.06.2017 10.00 Uhr

24 Fronleich-
nam

Donnerstag 08.06.2017 10.00 Uhr

40 Tag der 
Dt. Einheit

Donnerstag 28.09.2017 10.00 Uhr

44 Refor-
mationstag

wird noch 
festgelegt

Die Manuskripte senden Sie bitte an folgende 
E-Mail-Adresse: mb@gaertringen.de
Bitte halten Sie diese Termine unbedingt ein, später einge-
hende Manuskripte können nicht mehr berücksichtigt werden.
Für weitere Rückfragen können Sie sich Montags mit Frau 
Schimpf, Tel. 923-210, E-Mail: schimpf@gaertringen.de in  
Verbindung setzen.

Ihr Bürgermeisteramt

Auf einen Blick

DIAMANTENE HOCHZEITEN
Am Donnerstag, den 16. Februar 2017 feiern gleich zwei 
Jubelpaare aus
Gärtringen das besondere Fest der Diamantenen Hochzeit

Hilde und Heinrich Bauer, Arndtstraße 7, Gärtringen
und 

Gisela und Josef Hänle, Neuffenstraße 10B, Gärtringen 

Wir gratulieren den Jubelpaaren und wünschen alles Liebe 
und Gute, Gesundheit und einen schönen gemeinsamen 
Lebensabend.
Ihr
Thomas Riesch
Bürgermeister 

Geburtstagsjubilare

Es feiern am:
19.02.2017
Herr Bernd Mularczyk, Aidlinger Weg 6, seinen 70. Geburtstag
20.02.2017
Frau Annemarie Kimmerle, Vorstadt 11, ihren 80. Geburtstag
23.02.2017
Frau Herta Facius-Junghans, Rohrau, Forststr. 8, 
ihren 70. Geburtstag
Auch denjenigen, die aus persönlichen Gründen nicht genannt  
sein wollen, wünschen wir für die Zukunft viel Glück und vor 
allem Gesundheit.

Bereitschaftsdienst

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
18./19.02.2017
Tierarztpraxis Dr. Straub, Öschelbronner Weg 34, Bondorf, 
Tel. 07457-93910

Apothekenbereitschaftsdienst
Ein gedruckter Notdienstplan liegt in allen Apotheken in Herren-
berg, Nebringen, Bondorf, Deckenpfronn, Kuppingen, Nufringen, 
Gärtringen, Ehningen, Aidlingen und Deufringen aus.
16. Februar um 8.30 Uhr bis 17. Februar um 8.30 Uhr 
Alte Apotheke Gärtringen, Gärtringen, Wilhelmstraße 2, 
Tel. 07034 26019
17. Februar um 8.30 Uhr bis 18. Februar um 8.30 Uhr 
Schönbuch-Apotheke, Gültstein, Schloßstraße 11, 
Tel. 07032 72076
18. Februar um 8.30 Uhr bis 19. Februar um 8.30 Uhr
Apotheke am Markt, Deckenpfronn, Marktplatz 3, 
Tel. 07056 8482
19. Februar um 8.30 Uhr bis 20. Februar um 8.30 Uhr
Apotheke Waegerle, Ehningen, Marktplatz 3, 
Tel. 07034 8014
20. Februar um 8.30 Uhr bis 21. Februar um 8.30 Uhr 
Bären Apotheke, Herrenberg, Hindenburgstraße 20, 
Tel. 07032 5970
21. Februar um 8.30 Uhr bis 22. Februar um 8.30 Uhr 
Carmel-Apotheke, Nufringen, Hauptstraße 14, 
Tel. 07032 83957
22. Februar um 8.30 Uhr bis 23. Februar um 8.30 Uhr 
Apotheke am Bahnhof, Herrenberg, Bahnhofstr. 17, 
Tel. 07032 6077
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23. Februar um 8.30 Uhr bis 24. Februar um 8.30 Uhr
Markt-Apotheke, Gärtringen, Bismarckstraße 39, 
Tel. 07034 22013

Ärztliche Notfallpraxis Herrenberg
am Krankenhaus Herrenberg
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg
Freitag 16-22 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 8 - 22 Uhr
Patienten können ohne telefonische Voranmeldung in die 
Notfallpraxis kommen.
Ab 22 Uhr Krankenhausambulanz Herrenberg. Achtung: Neue 
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst außerhalb der 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis und für medizinisch notwendige 
Hausbesuche des Bereitschaftsdienstes: 
Kostenfreie Rufnummer 116117.

Ärztliche Notfallpraxis Böblingen – (KINDER) 
Kinderklinik Böblingen, Bunsenstr. 120,  
Montag – Freitag: 19.30 - 23.30 Uhr  
Samstag und Feiertage: 9 - 22.30 Uhr 
Sonntag: 9 - 22 Uhr  
 (falls der eigene Kinderarzt nicht erreichbar ist) 
Telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich! 

01806 070310 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Anwesenheit in der Praxis: Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
von 10.00 Uhr - 11.00 Uhr und von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr, sonst 
nur in dringenden Fällen. 

0711/78 77 722 

Augenärztlicher Notdienst Kreis Böblingen  
ab 01.06.2010 wird für den augenärztlichen Notdienst im Kreis 
Böblingen eine zentrale Notfallrufnummer verwendet.  
Augenärztliche Notfallpraxis, Katharinenhospital Augenklinik, 
Kriegsbergstr. 60, Haus K, 70174 Stuttgart, Öffnungszeiten: Frei-
tag 16-22 Uhr, Wochenende/Feiertage: 9-22 Uhr  

01806 071122 
 
 

HNO-ärztlicher Notfalldienst 
Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik, Elfriede-
Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, Tübingen 
Samstag, Sonntag und Feiertag: 8-22 Uhr  
Patienten können ohne Voranmeldung in die Praxis kom-
men 

01806 070711 

Wasserversorgung Gärtringen – Rufbereitschaft  0172 / 7607977 
Landratsamt Böblingen/Amt für Soziales/ 
Sozialer Dienst im Bereich Gärtringen 
Informationen über Sozialleistung nach SGB XII wie Hilfe zum 
Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung, Hilfe zur Pflege Orientierungsberatung bei finanziellen 
und sozialen Schwierigkeiten für Personen ab 18 Jahren. 

07031/663-1382 
a.steinhilber@lrabb.de 

Kinder – und Jugendhospizdienst Landkreis Böblingen 
Max-Eyth-Straße 23, Holzgerlingen 
Begleitet Familien mit einem schwerstkranken und sterben-
den Kind. Hauptaugenmerk liegt bei den gesunden Ge-
schwistern. Auch die Begleitung von Kindern mit schwerst-
kranken und sterbendem Elternteil gehört dazu.  

07031/6596400 oder 
0177/7339662 

Beratungsstelle für Schwangere: 
Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen 

07031/663-1717 
 

Beratungsstelle für Partnerschaft: 
(Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, 
Partnerschafts- und Sexualberatung, Empfängnisverhütung 
und Kinderwunsch) 
Pro Familia Böblingen, Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen  

07031/678005 

Thamar- Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt: 
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen 

07031/222066 

Informations- und Beratungstelefon häusliche Gewalt 07031/663-1331 
Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt: 
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen  
Montag, Dienstag und Donnerstag 10-13 Uhr, Mittwoch 13-
16 Uhr, nachts ab 20 Uhr sowie am Wochenende und an 
Feiertagen rund um die Uhr  

07031/632808 
 
 
 
07031/222066 

MOBILE – Management von Beruf und Familie: 07031/663-1928 
Giftnotrufzentrale Freiburg 
Notfall immer über die Tel.: 112 
Vergiftungsinformationszentrale:  

0761/19240 

Psychologische Beratungsstelle Herrenberg 
Jugend • Ehe • Lebensfragen 
Tübinger Straße 48, 71083 Herrenberg 
Offene Sprechstunde während der Schulzeit  
für Jugendliche und Eltern 
Mittwochs 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr 

07032/240-83 od. 
07032/240-84 
 

Krisentelefon – ich schaff es nicht mehr 
“Gewaltig überfordert – wenn Pflege an Grenzen stößt“  
Montag bis Freitag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, montags über-
nehmen muslimische Frauen in türk. Sprache den Dienst 

07031/663-3000 

Palliative Care Team Landkreis Böblingen 
In der Au 10, Leonberg 
Ambulante ärztliche und pflegerische Versorgung 
Montag bis Freitag 8 – 16.30 Uhr  

07152/3304-424 

Arbeitskreis Leben Sindelfingen-Böblingen e.V. 
Hilfe bei Selbsttötungsgefahr und Lebenskrisen 

07031/3049259 
www.ak-leben.de 

 

Termine

Donnerstag, 16. Februar 2017
19.30 Uhr Sitzung des Ortschaftsrates im Sitzungssaal des 

Rathauses Rohrau

Freitag, 17. Februar 2017
20.00 Uhr Kultur in der Villa Schwalbenhof, Blues, Jazz und 

Swing mit Burr & Klaiber

Samstag, 18. Februar 2017
Ab 6.00 Uhr Leerung der Altpapiertonnen in Gärtringen und 

Rohrau
07.00 - 
12.00 Uhr

Wochenmarkt rund um den Marktplatz Gärtringen

Sonntag, 19. Februar 2017
09.30 Uhr Neuapostolische Kirche, Gottesdienst
10.00 Uhr Evang. Kirche Gärtringen, 

Gottesdienst mit Abendmahl
10.00 Uhr Evang. Kirche Rohrau, Gottesdienst
10.30 Uhr Kath. Kirche Gärtringen, Familiengottesdienst
17.30 Uhr Württembergischer Christusbund, Gottesdienst

Dienstag, 21. Februar 2017
19.30 Uhr Sitzung des Technischen Ausschusses in der Aula 

der Ludwig-Uhland-Schule

Mittwoch, 22. Februar 2017
16-18 Uhr Café Global im Gemeindehaus, Schönbuchstraße

Donnerstag, 23. Februar 2017
Ab 17 Uhr Rathaussturm Rathaus Gärtringen 

(Rathaus ist ab 16.30 Uhr geschlossen)

Sein Prinzip ist überhaupt: Was beliebt ist auch erlaubt.
                                                    Wilhelm Busch

Amtliche Bekanntmachungen

Leerung der Altpapiertonnen  
in Gärtringen und Rohrau

Am kommenden
Samstag, den 18. Februar 2017

werden in Gärtringen und Rohrau 
die Altpapiertonnen geleert. Bitte stellen Sie hierfür die Altpa-
piertonnen bereits ab 06.00 Uhr bereit.
Wichtiger Hinweis für den “ruhenden Verkehr“: 
Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug von Freitag auf Samstag mög-
lichst nicht im öffentlichen Verkehrsraum, da die Müllfahrzeuge 
zwingend eine gewisse Mindestfahrbahnbreite benötigen, um 
auch wirklich alle Stichstraßen, vor allem in den Neubauge-
bieten, anfahren zu können. 
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Kämmereiamt Gärtringen

Grund- und Gewerbesteuervorauszahlungen 
zum 15. Februar 2017 fällig
Am 15. Februar 2017 wird die 1. Rate der Grundsteuer sowie 
der Gewerbesteuervorauszahlung fällig.
Der Grundsteuerbetrag ergibt sich aus dem letzten Bescheid 
bzw. Ihrem zuletzt erhaltenen Änderungsbescheid. Bitte be-
achten Sie, dass Sie so lange keinen weiteren Grundsteuer-
bescheid erhalten, bis eine Änderung eintritt, z.B. im Steu-
erbetrag oder bei Eigentumswechsel. Bewahren Sie Ihren 
Grundsteuer-Dauerbescheid deshalb sorgfältig auf.

Hinweis zur Grundsteuerpflicht bei Eigentumswechsel:
Bei Grundstücksveräußerungen bleibt der bisherige Eigentümer 
so lange zur Zahlung der Grundsteuer an die Gemeinde ver-
pflichtet, bis der Steuermessbescheid des Finanzamtes vor-
liegt. Das Finanzamt schreibt den Grundsteuermessbescheid 
bei Eigentümerwechsel jeweils einheitlich auf den nächsten 1. 
Januar zu. Erfolgt die Besitzübergabe z.B. am 01.02.2017, so 
wird der Eigentümerwechsel beim Finanzamt zum 01.01.2018 
zugeschrieben. So lange besteht die Zahlungspflicht des bishe-
rigen Eigentümers als Grundsteuerpflichtiger weiter.
Anders lautende Vereinbarungen im Kaufvertrag sind nur für die 
Verrechnung der Grundsteuer zwischen dem bisherigen und 
dem neuen Eigentümer von Bedeutung. Sie berühren aber die 
Steuerschuld und Zahlungspflicht gegenüber der Gemeinde auf-
grund der rechtlichen Voraussetzungen nicht.
Vierteljährliche Fälligkeit:
Die Grundsteuer wird - soweit keine anderweitige Regelung 
vereinbart wurde - jeweils zu einem Viertel am 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11. fällig. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde erfolgt 
zu diesen Terminen je ein Hinweis auf die Fälligkeit.
Jahreszahler:
Für Grundstückseigentümer, die ihre Grundsteuer als Jahres-
zahler in einem Gesamtbetrag entrichten, ist der fällige Zah-
lungstermin der 1. Juli 2017.
Kleinbetragsregelung:
-   Ist Ihr Gesamtsteuerbetrag nicht höher als 15,00 €, so ist 

die Grundsteuer erst am 15.8. fällig.
-  Ist Ihr Gesamtsteuerbetrag nicht höher als 30,00 €, so ist 
die Grundsteuer je zurHälfte des Jahresbetrags am 15.02. und 
15.08. fällig.

Als Barzahler müssen Sie die im Bescheid genannten Zahlungs-
termine beachten, da Ihnen sonst Mahngebühren und Säumnis-
zuschläge berechnet werden müssen.
Den Abbuchern wird die entsprechende Rate im Abbuchungs-
verfahren jeweils zum Fälligkeitstag vom angegebenen Kon-
to abgebucht. Falls Sie sich künftig am Bankeinzug beteiligen 
möchten, schicken Sie bitte einfach ein SEPA-Lastschriftmandat 
mit rechtsverbindlicher Unterschrift an das Steueramt.
Haben Sie noch Fragen? Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau 
Magrini unter Tel. 07034/923-123 oder per E-Mail: 
magrini@gaertringen.de gerne zur Verfügung.

Rathaus am “schmotzigen Dorschtich“ 
Am Donnerstag, dem 23. Februar 2017 ist das Rathaus 
Gärtringen, Rohrweg 2 sowie das Kämmereiamt und Bauamt, 
Hauptstraße 16/18 ab 16.30 Uhr geschlossen.
Um 17.17 Uhr wird das Rathaus im Rohrweg von unseren 
Narren gestürmt…
Wir bitten um Verständnis und Beachtung.
Ihr Bürgermeisteramt

Einladung zur Sitzung des  
Ortschaftsrates
am Donnerstag, den 16.02.2017 um 19:30 Uhr  
im Sitzungssaal Rathaus Rohrau Nufringer Str. 1

Beratungsunterlagen, die auch den Ortschaftsräten zur Verfü-
gung stehen, werden 15 Minuten vor Beginn der Sitzung im 
Sitzungssaal ausgelegt.

Tagesordnung - öffentlich -
1. Bürgerfragestunde
2. Baugesuche, Bauvoranfragen 

1.1 Bergstraße 1b, Errichtung Einfamilienhaus
3. Schönbuchhalle: Erneuerung der Lüftungsanlagen in den 

Umkleideräumen/Duschen und der Küche 
- Vergabe der Arbeiten

4. Winterdienst 
- Räum- und Streuplan

5. Bekanntgaben
6. Anfragen

gez. 
Torsten Widmann
Ortsvorsteher

Einladung zur Sitzung des 
Technischen Ausschusses 
am Dienstag, 21.02.2017 um 19:30 Uhr, in der Aula  
der Ludwig-Uhland-Schule, Wilhelmstr. 14 - 16
Beratungsunterlagen, die auch den Gemeinderäten zur Verfü-
gung stehen, werden 15 Minuten vor Beginn der Sitzung im 
Sitzungssaal ausgelegt.

Tagesordnung – öffentlich – 
1. Baugesuche, Bauvoranfragen

1.1  Friedhofweg 6, Errichtung Wohnhaus  
mit Einliegerwohnung 

1.2 Rohrau, Bergstr. 1b, Errichtung Einfamilienhaus
2. U-Liner-Sanierung der Trinkwasserleitung DN 150 Pumpwerk 

Deufringen bis zum Schacht an der K1067
- Vergabe der Arbeiten

3. Wohngebiet 'Steinäcker' Rohrau 
- Zustimmung zum städtebaulichen Entwurf

4. Bekanntgaben
5. Anfragen

gez.
Thomas Riesch
Bürgermeister

Aus der Gemeinderatssitzung am 07.02.2017
Nachrücken von Herrn Martin Schneider in den Gemeinderat 
Veränderung in der Besetzung der Ausschüsse 
Durch den plötzlichen Tod von Gemeinderatsmitglied Kurt Arm-
bruster war ein Nachrücken im Gemeinderat notwendig. Gem. § 
31 Abs. 2 der Gemeindeordnung rückt die als nächste Ersatz-
person festgestellte Person in den Gemeinderat nach. Nach dem 
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2014 ist Herr Martin Schneider 
für den Wahlvorschlag der Grünen Liste als nächste Ersatzper-
son für den Wohnbezirk Gärtringen festgestellt worden.
Herr Martin Schneider wird in folgenden Ausschüssen und Ver-
bänden vertreten sein:
- Ordentliches Mitglied im Technischen Ausschuss
-  Ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Gärtringen-Ehningen

-  Ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Gärtringen –Nufringen

- Ordentliches Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied in der Grundstückskommission
-  Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss für die 
Fraktion der Grünen Liste

-  Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss (für den 
Vertreter der FDP

Bürgermeister Thomas Riesch verpflichtete Herrn Martin Schnei-
der am 07.02.2017 öffentlich auf die gewissenhafte Erfüllung 
seiner Aufgaben als Mitglied des Gemeinderates. Durch die 
Verpflichtungsformel und mittels Handschlag des Bürgermeisters 
wurde die Annahme dieses Ehrenamtes bekräftigt. 

Gewerbegebiet „Am S-Bahnhof“
-Vorstellung einer neu anzusiedelnden Firma 
Die Geschäftsleitung des Unternehmens Ulman Dichtungstechnik 
GmbH, Frau und Herr Joretzki sowie Frau Jakobi stellten sich 
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und das geplante Gebäude im Gewerbegebiet „Am S-Bahnhof“ 
dem Gemeinderat vor. Am 07. November 2016 entschloss sich 
das Unternehmen mit dem Grundstückskauf ihren Sitz nach 
Gärtringen zu verlegen. Die Planung des Gebäudes und der 
voraussichtliche Umzugstermin wurden bereits konkretisiert. Das 
Gebäude besteht aus vier Ebenen mit einer Bürofläche von 1760 
m² und eine Logistikfläche von 2034 m². 
Die Gemeinde Gärtringen wird durch diese Ansiedelung nicht 
nur von einem architektonisch wertvollen Gebäude profitieren, 
sondern auch von den guten Umsatzzahlen des Unternehmens. 
Die Fraktionen begrüßten die Ansiedelung und wünschten dem 
Unternehmen Ulman einen guten Start in der Gemeinde. 
Straßenausbau „Enge Gasse“
-Baubeschluss 
Die 110m lange Anliegerstraße Enge Gasse, im alten Ortszent-
rum gelegen, weist beträchtliche Schäden an Decke und Unter-
bau auf. Durch private Bauvorhaben sowie Leitungsverlegungen 
der Netze BW hat sich der Zustand in den letzten Jahren 
nochmals verschlechtert, so dass ein grundhafter Ausbau un-
umgänglich ist. 
In den Ausbau wird auch der öffentliche Verbindungsweg zum 
Hasengässle nördlich des Anwesens Hasengässle 4 mit einbe-
zogen. Zudem ist im Bauumfang die Verlegung von Leerrohren 
für die spätere Nutzung durch Glasfaserleitungen für schnelles 
Internet enthalten. Bislang existiert eine alte Trinkwasserleitung, 
die auf Grund ihres Alters und Zustandes in jedem Fall erneu-
ert und zur ausreichenden Löschwasserversorgung aufdimen-
sioniert werden muss. Eine weitere Veränderung, welche mit 
dem grundhaften Ausbau einschließlich der Erneuerung des 
Abwasserkanals und der Trinkwasserleitungen einhergeht, ist 
die Straßenbeleuchtung. Diese wird künftig mit LED Leuchten 
ausgestattet. Der Gemeinderat stimmte der Planung der Enge 
Gasse einstimmig zu.
Bebauungsplan Birkenweg
-Abwägungsbeschluss
-Satzungsbeschluss 
Das durch das Baugesetzbuch vorgegebene Satzungsgebungs-
verfahren wurde bei dem Bebauungsplan „Birkenweg“ ordnungs-
gemäß durchlaufen. Er dient der Innenentwicklung und wurde 
demzufolge im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
unter Verzicht auf eine Umweltprüfung und einem Umweltbericht 
aufgestellt. Am 10.11.2015 wurde der Aufstellungsbeschluss und 
am 31.05.2016 der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden“ gefasst. 
Am 11.10.2016 hat der Gemeinderat den 1. Abwägungsbe-
schluss, den Entwurfsbeschluss und den Beschluss über die 
öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung gefasst. Vom 
31.10.2016 - 05.12.2016 erfolgte die Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TöB) nach § 4 Abs. 
2 BauGB.
Einvernehmlich wurde seitens der Fraktionen zu den Vorschlä-
gen der Verwaltung zur Abwägung der im Rahmen der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan-Entwurf 
„Birkenweg“ eingegangenen Stellungnahmen zugestimmt. Der 
Bebauungsplan mit seinen örtlichen Bauvorschriften konnte als 
Satzung ebenfalls einstimmig beschlossen werden. 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung 
der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr – Feuerwehrentschädigungssatzung (FwES)
Durch den Beschluss des Gemeinderats erhalten ehrenamtlich 
Tätige bei der Gemeindefeuerwehr zukünftig für ihre Tätigkeit 
eine höhere Entschädigung. Diese Sätze wurden zuletzt vor acht 
Jahren geringfügig angepasst. Die Änderung ist eine wichtige 
und gute Voraussetzung für die Arbeit der Feuerwehr. Die Ein-
richtung trägt eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und jeder 
Einzelne zeigt ein hohes Engagement. 
Als Orientierung für eine mögliche Anpassung wurde u.a. das 
Protokoll der Präsidiumssitzung des Landesfeuerwehrverbandes 
Baden-Württemberg vom 09. April 2016 herangezogen. Ver-
öffentlicht und vom Städte- und Gemeindetag zur Umsetzung 
empfohlen wurde dies in der BWGZ im Juli 2016. Der Landes-
feuerwehrverband empfiehlt demnach eine Staffelung der Sätze 
nach der jeweiligen Gemeindegröße. Nach Gesprächen mit den 
Kommandanten und Funktionsträgern konnte eine Regelung auf 

der Basis, der um eine Stufe unter der Gemeinde Gärtringen 
liegenden Einwohnergröße festgelegt werden. Die entstehenden 
Mehrkosten werden durch eine pauschale Erhöhung im Haushalt 
2017/18 abgedeckt. Einstimmig wurde diese Änderungssatzung 
vom Gremium beschlossen.
Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr Gärtringen 
-Neufassung 
Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige Einrichtung. Im Rahmen 
ihrer Pflichtaufgaben bei Schadenfeuer, öffentlichen Notständen, 
Menschen- und Tierrettung aus lebensbedrohlichen Lagen, erfol-
gen die Leistungen der Feuerwehr unentgeltlich. 
Eine Kostenersatzpflicht entsteht u.a. dann, wenn die Feuerwehr 
technische Hilfeleistungen im Rahmen von Verkehrsunfällen (u.a. 
Bergung von Personen aus den Fahrzeugen, Kfz-Brände, Stra-
ßenabsperrungen, Behebung von Ölschäden) oder Einsätze bei 
Fehlalarme aus Brandmeldeanlagen erbringen muss.
Bei der letzten Änderung des Feuerwehrgesetzes (FwG) wur-
den u.a. die Vorschriften über den Kostenersatz für Einsätze 
der Feuerwehr neu gefasst. Neuerungen sind die Stundensätze 
für die Feuerwehrfahrzeuge, Stundensätze für die Einsatzkräfte 
und die Pauschalbeträge für die Brandsicherheitswachen und 
Fehlalarme.
Stundensätze für Feuerwehrfahrzeuge
Weiterhin hat das Innenministerium Baden- Württemberg mit der 
Verordnung „Kostenersatz Feuerwehr (VOKeFw)" auf der Basis 
des neuen § 34 Absatz 8 FwG die Stundensätze für Feuerwehr-
fahrzeuge wie nachstehend verbindlich festgelegt. Diese Daten 
wurden anhand einer Mischkalkulation berechnet.
(In Klammer sind die derzeit bei uns geltenden Stundensätze, 
kalkuliert auf der Grundlage unserer örtlichen Haushaltsdaten 
und normiert in den Richtlinien über den Kostenersatz für Leis-
tungen der Freiwilligen Feuerwehr Gärtringen).
1.  Löschgruppenfahrzeug LF 8
2.  Löschgruppenfahrzeug LF 10/6
3.  Löschgruppenfahrzeug LF 16/12-1

120 (85 €)
120 (85 €)
170 (85 €)

4.  Löschgruppenfahrzeug LF 16/12-2 170 (85 €)
5.  Löschgruppenfahrzeug LF KatS 133 (85 €)
6.  Gerätewagen GW-Öl/ GW-L 54 (85 €)
7.  Einsatzleitwagen ELW 1 34 (40 €)
8.  Mannschaftstransportfahrzeug MTW Gärtr. 20 (40 €)
9.  Mannschaftstransportfahrzeug MTW Rohrau 20 (40 €)
10.  Anhänger 50 (40 €)

Die in der Verordnung normierten Stundensätze müssen in die 
neue Satzung exakt so übernommen werden; Hintergrund ist die 
Gesetzessystematik, wonach Rechtsverordnungen des Landes 
im Verhältnis zu einer örtlichen Satzung höherrangigeres Recht 
darstellen.
Stundensätze für Einsatzkräfte
Die Stundensätze für „Personal (Einsatzkräfte)" in unseren derzeit 
geltenden Richtlinien mit 22 € je Stunde mussten aufgrund § 
34 Absatz 5 des neuen Feuerwehrgesetzes nach den gesetzli-
chen Vorgaben neu kalkuliert werden. Es ergibt sich demnach 
sogar ein etwas niedrigerer Betrag mit 17,49 €/Einsatzstunde 
bzw. 21,34 €/ Einsatzstunde bei Berücksichtigung der Erhöhung 
der ehrenamtlichen Entschädigung. Auch aufgrund der gerin-
gen Reduzierung des Stundensatzes sollen künftig nicht nur 
die eingesetzten, sondern auch die alarmierten und tatsächlich 
bereitgestellten Einsatzkräfte berechnet werden. Dies ist auch 
nach Rücksprache mit dem IM Baden- Württemberg gesetzlich 
zulässig; dadurch wird in der Summe sogar eine Mehreinnahme 
möglich.
Brandsicherheitswache/Fehlalarme
Die Pauschalbeträge für Brandsicherheitswachen und Fehlalarme 
lauten derzeit wie folgt (Angaben in Klammer):
a)  Sicherheitswachdienste bei betrieblichen 

Arbeiten je Person
b)  Sicherheitswachdienst bei sonstigen Ver-

anstaltungen je Person

40 € (30 €/Std.)

· bis zu 4 Stunden 50 € (35 €)
· bis zu 6 Stunden 70 € (40 €)
· bis zu 8 Stunden 90 € (45 €)
· über 8 Stunden 100 € (50 €)
c) Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen 450 € (350 €)



Nummer 7
Donnerstag, 16. Februar 2017 9

Es wird vorgeschlagen, diese pauschal, wie oben dargestellt, zu 
erhöhen. Eine gesetzliche Vorgabe hierfür gibt es nicht. Eine Fak-
turierung mit dem kalkulierten Personalkostensatz von 17,49 €/
Std. bzw. 21,34 €/Std. wäre aus Sicht der Verwaltung zu gering, 
da in dem Stundensatz für Personal die gesamten Sachkosten 
für bereitgehaltene Fahrzeuge/Geräte nicht enthalten sind. In aller 
Regel erfolgt eine Brandsicherheitswache durch zwei Personen.
Einstimmig wurde auch diese Satzung beschlossen.
Vereinsförderung
Aufnahme 1. Narrenzunft Rohrau e.V. 
Aufnahme des Heimatvereins „Zeitsprung Ortsgeschichte 
Gärtringen/Rohrau e.V."
Die 1. Narrenzunft Rohrau e.V. und der Heimatverein „Zeitsprung 
Ortsgeschichte Gärtringen/Rohrau e.V." haben die Aufnahme in 
die Vereinsförderung der Gemeinde beantragt. Die Vereine müs-
sen folgende Richtlinien einhalten:
-  Mindestens eine öffentliche Veranstaltung im Jahr oder auf 
Wunsch der Gemeinde eine kostenlose Mitwirkung bei einer 
Veranstaltung

-  Eigenleistung des Vereins muss in angemessenen Verhältnis zu 
seiner Mitgliederzahl und/oder Finanzkraft stehen

Beides kann gewahrt werden, weshalb die 1. Narrenzunft Rohr-
au e.V. und der Heimatverein „Zeitsprung Ortsgeschichte Gär-
tringen/Rohrau e.V. in stets widerruflicher Weise gemäß den 
Richtlinien über die Förderung der Vereine vom 07.07.2009 in 
die Vereinsförderung mitaufgenommen werden. Bei dem Verein 
1. Narrenzunft Rohrau e.V. beträgt die Mitgliederzahl 62, wes-
halb der Grundförderbetrag entsprechend der derzeit gültigen 
Richtlinien 200,- € beträgt. Für die zusätzlichen 10 jugendlichen 
Mitglieder gibt es eine Bezuschussung von jeweils 7,50 €.Bei 
dem Heimatverein „Zeitsprung Ortsgeschichte Gärtringen/Rohrau 
e.V.“ beträgt die Mitgliederzahl 38, daher liegt der Grundförder-
betrag bei 100,- €.
Vereine sind eine Bereicherung für das Gemeindeleben, weshalb 
der Gemeinderat einstimmig den Beschluss zur Aufnahme der 
Vereinsförderung gefasst hat. 
Umsetzung der Neufassung der Gemeindeordnung
-Neufassung der Geschäftsordnung des Gemeinderates 
Änderungen in der Gemeindeordnung veranlassen die Gemeinde 
Gärtringen in ihre Geschäftsordnung am 07. Februar ebenfalls 
anzupassen.
Auf Grund des § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg vom 25. Juli 1955; in der Fassung vom 24. Juli 
2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 
- GemO – ergibt sich für den Gemeinderat folgende Änderungen:
Zukünftig kann die Einberufung des Gemeinderats durch den 
Bürgermeister elektronisch über das Ratsinformationssystem er-
folgen. Im Ausschluss der Befangenheit wird nach dem §1 
Lebenspartnerschaftsgesetz auch diejenigen, die einen Le-
benspartner haben, ausgeschlossen. Es zeigt sich in der Ge-
schäftsordnung einen gesellschaftlichen und modernen Wandel.
Eine weitere Veränderung ist im Themenbereich Minderheits-
rechte zu finden. Demnach reichen künftig ein Sechstel (statt ein 
Viertel) aus, um ein Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Die 
Stärkung dieser Rechte wird einheitlich seitens der Fraktionen 
begrüßt. 
Auch die Änderung der Geschäftsordnung wurde vom Gremium 
einstimmig beschlossen.

 
 

Verschenkbörse 
Der Gemeindeverwaltung sind folgende Gegenstände zur kostenlosen 
Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie Interesse daran haben, setzen Sie 

sich bitte mit der entsprechenden Telefonnummer in Verbindung. 

Die Verschenkbörse erreichen Sie unter 07034 / 923-210  Frau 
Schimpf (Montags) oder per E-Mail unter mb@gaertringen.de. Alle 
Artikel die bis spätestens Montag 10:00 Uhr mitgeteilt werden, er-
scheinen im nächsten Mitteilungsblatt. Gerne können Sie auch auf 
dem Anrufbeantworter Ihre zu verschenkenden Gegenstände hinter-
lassen. Erreicht uns keine anders lautende Mitteilung wird der zu 
verschenkende Gegenstand automatisch 2 x im Mitteilungsblatt ver-
öffentlicht, danach wird er automatisch gestrichen. Tiere können in 
der Verschenkbörse nicht angeboten werden.  

16 2 Koffer (Trolley), 1 Reisetasche 21116 

Fundsachen Gärtringen
Gefunden wurde in Gärtringen: 
1 schwarzer Knirps-Schirm
1 Armkettchen
1 Schlüsselbund mit Namensanhänger

Eigentumsansprüche können beim Bürgermeisteramt Gärtringen,
Zimmer 3, Tel.: 07034/923-104, 
E-Mail fundbuero@gaertringen.de
geltend gemacht werden.

Standesamt

Sterbefälle
Herr Herbert Weißert, Rohrau
Herr Gustav Gerhard Weller, Gärtringen
Herr Franz Xaver Pistotnik, Gärtringen

Bildung und Schulen

Volkshochschule

TERMINE – TERMINE – TERMINE
Volkshochschule Gärtringen, 1. Semester 2017, 
Leitung: Thomas Luft
Tel.: 07452/873245 oder 07034/ 237916 FAX: 07034/251550
E-Mail: volkshochschule@gaertringen.de
Das aktuelle VHS-Programm finden Sie auch auf der HOME-
PAGE der Gemeinde Gärtringen; www.Gaetringen.de – Bildung 
und Betreuung. Melden Sie sich zu den Kursen der VHS an! 
Anmeldeformulare liegen in der Ludwig-Uhland-Schule aus. An-
meldungen können auch in den Briefkasten der VHS / LUS 
Gärtringen, Wilhelmstraße 14-16 eingeworfen werden.

GÄ 74 Rückbildungsgymnastik
Beginn 4 - 6 Wochen nach der Geburt. Insgesamt 10 Abende 
zu je 1 Stunde.
Im Kurs treffen Sie andere junge Mütter und lernen ein buntes 
Programm an effektiven Übungen zur Kräftigung der Becken-
boden- und Bauch- und Rückenmuskulatur kennen. Im Vorder-
grund steht die Freude an der Bewegung.
Die sportliche Stunde beenden wir jeweils mit einer kleinen Mas-
sage und einer Entspannungszeit.
Der Kurs findet fortlaufend statt. Die Gebühren werden mit der 
Krankenkasse verrechnet.
Leitung: Uta Leipoldt, Tel.: 07031 / 411895 oder 
Uta_Leipold@yahoo.de
Termin: wird mit der Kursleiterin vereinbart, immer dienstags, von 
18.00-19.15 Uhr. Ort: Samariterstift

GÄ 79 Töpferwerkstatt für Haus & Garten 1
Während des Kurses gibt es auf Wunsch Unterstützung, Ideen, 
Hilfen und Tipps, so dass Anfänger und Fortgeschrittene individuelle 
Unterstützung bei ihren Projekten mit dem Werkstoff Ton erhalten
Leitung: Silke Weiß und Sybille Kalmbach, Tel.: 07034/252012 
oder Silke.Weiss01@googlemail.com
Termin: Mi. 25.01. + 01.02.2017, Mi. 08.03. + 15.03.2017 je-
weils  20.30 – 22.30 Uhr, Gebühr: 4 Termine € 40,- Glasur und 
Brand extra (Ton ca. 4,- €/kg, Glasur und Brand ca. 6,50 €/kg)

GÄ 82 Töpfern für Groß und Klein 2 Töpfern für Eltern & 
Kind
Leitung: Silke Weiß und Sybille Kalmbach, Tel.: 07034/252012 
oder Silke.Weiss01@googlemail.com
Termin: Fr. 22.01. + 19.02.2017, jeweils 15.30 – 17.30 Uhr, 
Gebühr: 2 Termine € 40,-/Paar Glasur und Brand extra (Ton ca. 
4,- €/kg, Glasur und Brand ca. 6,50 €/kg)
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Ludwig-Uhland-Schule Gärtringen

Schulanmeldung Klasse 1 für das Schuljahr 2017/2018
In den vergangenen Tagen erhielten alle schulpflichtigen Kin-
der die Einladung zur Schulanmeldung am 15. März 2017.
Sollten Sie diese Einladung nicht erhalten haben, ihr Kind aber 
schulpflichtig wird, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Se-
kretariat (Tel.07034/2515-40) der Ludwig-Uhland-Schule auf.

Verein zur Förderung der 
Theodor-Heuss-Realschule
Gärtringen e.V.

Heute Mitgliederversammlung
Herzliche Einladung zu unserer heutigen Mitgliederversammlung 
um 19 Uhr im Musiksaal der THR.
Der Vorstand freut sich über rege Teilnahme!

Kindergärten

Tages- und Pflegeeltern e.V.
Kreis Böblingen

,,TAKKI‘‘-Sprechstunden
des Tages- und Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen
- Wo: Gärtringen, Kinderkrippe, 2. Stock, Kirchstraße 31
- Wann: von 9 bis 12 Uhr (Telefon 238035)

Termine, jeweils montags: 
- 13.02., 13.03., 27.03., 24.04., 08.05., 22.05., 19.06., 03.07., 
17.07.
ACHTUNG: Die angegebenen Termine finden nur dann statt, 
wenn zuvor eine telefonische Anmeldung bis jeweils freitags 
vor der angekündigten Sprechstunde vorliegt.
Für:
alle, die ,,TAKKI‘‘ (Tagespflege von Kleinkindern (U3)) näher 
kennenlernen möchten.
Eltern, die sich für eine Betreuung ihres unter dreijährigen Kindes 
durch eine/einen Tagesmutter/-vater interessieren.

Personen, die sich über die Tätigkeiten als Tagesmutter/-vater 
beraten lassen möchten.
Sie erhalten u.a. Informationen zu den Grundqualifizierungskur-
sen und den weiteren Voraussetzungen der Kindertagespflege.
Die Beratung erfolgt kostenfrei und unverbindlich.
Zuständige Ansprechpartnerin ist Frau Lexen vom Tages- und 
Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen.
Persönliche Beratungstermine bitte vorab unter Tel. 07031-
213710 vereinbaren.

Referat Kinder, Jugend & Familie

Jugendreferat

Gärtringer PC-Treff für Anfänger und Fortgeschrittene
Der PC-Treff Gärtringen ist gedacht für den Informationsaus-
tausch, Fragen und Rat für Senioren und andere Personen, die 
einen PC besitzen und damit effektiv arbeiten wollen. Neben den 
Beratungen werden gelegentlich spezielle Themen behandelt, um 
vornehmlich das erforderliche Grundwissen zum sicheren Einsatz 
eines PC zu vermitteln. Jeder kann zu den Treffen kommen und 
sein Anliegen vorbringen. Ehrenamtliche Mentoren tun ihr Bestes, 
die Fragen zu beantworten und Unterstützung bei der Beseiti-
gung eventueller Probleme zu geben. Die Beratung ist kostenlos. 
Der PC-Treff findet alle 14 Tage, dienstags von 18 Uhr bis 20 
Uhr im Computerraum der Theodor-Heuss-Realschule statt. Die 
beiden nächsten Treffabende sind am 21.02. und 07.03.2017.

Gärtringer Seniorenrat

Aktiv sein - Fitness für Senioren
Der Gärtringer Seniorenrat bietet in Zusammenarbeit mit Stein-
hofs Fitness-Studio die Möglichkeit an, Trainingsgeräte und 
Übungen kennenzulernen, um im Alter fit und gesund zu bleiben. 
Verbessern Sie Ihre Gelenkbeweglichkeit, die Spannkraft und 
Belastbarkeit und verringern Sie die Sturzgefahr durch gezielte 
Übungen an therapeutischen Geräten unter Anleitung eines er-
fahrenen Trainers. Sie haben die Möglichkeit sich einen unver-
bindlichen Eindruck zu verschaffen über die verfügbaren Geräte 
und können unter Anleitung des Trainers alle Geräte selbst 
ausprobieren. Am Samstag, den 25. Februar 2017 laden wir Sie 
ein, Steinhofs Fitness-Studio zu besuchen. In der Zeit von 10 Uhr 
bis 13.30 Uhr wollen wir Sie kostenfrei einladen. Bitte melden 
Sie sich unter dem Stichwort "Aktiv sein" unter Telefon 07034-
22123 im Fitness-Studio an. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ortsbücherei

Ortsbücherei Gärtringen
Bismarckstr. 16.a Tel. 26001
Öffnungszeiten: montags, mittwochs, donnerstags und freitags 
von 16.00 bis 20.00 Uhr, sowie dienstags von 10.00 bis 13.00 Uhr
Ausführliche Texte im Internet: 
Bildung + Betreuung -> Ortsbücherei -> Ortsbücherei Aktuell

Neue Romane:

Löwen wecken – von Ayelet Gundas.Goshen
Ein Neurochirurg überfährt einen illegalen Einwanderer. Es gibt 
keine Zeugen, und der Mann wird ohnehin sterben - warum also 
die Karriere gefährden und den Unfall melden? Doch tags darauf 
steht die Frau des Opfers vor der Haustür des Arztes und macht 
ihm einen Vorschlag, der sein geordnetes Leben komplett aus 
der Bahn wirft.
Widerfahrnis – von Bodo Kirchhoff
Reither, bis vor kurzem Kleinverleger in einer Großstadt, nun in 
einem idyllischen Tal am Alpenrand, hat in der dortigen Bibliothek 
ein Buch ohne Titel entdeckt, auf dem Umschlag nur der Name 
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der Autorin. Und als ihn das noch beschäftigt, klingelt es abends 
bei ihm. Bereits in derselben Nacht beginnt sein Widerfahrnis 
und führt ihn binnen drei Tagen bis nach Sizilien. Die, die ihn an 
die Hand nimmt, ist Leonie Palm, zuletzt Besitzerin eines Hutge-
schäfts. Als dann nach drei Tagen im Auto am Mittelmeer das 
Glück über sie hereinbricht, schließt sich ihnen ein Mädchen an, 
das kein Wort redet, nur da ist …
Und damit fing es an – von Rose Tremain
Gustav Perle ist ein zurückhaltender Mann. Er wuchs in den 
1940er-Jahren allein bei seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen 
im schweizerischen Matzlingen auf. Als Anton in seine Klasse 
kommt, ein Junge aus einer kultivierten jüdischen Familie, hält 
mit ihm auch das Schöne in Gustavs Leben Einzug. Anton 
spielt Klavier, und seine Familie nimmt Gustav sonntags mit zum 
Eislaufen. Anton ist alles, was Gustav braucht, um glücklich zu 
sein. Umso härter trifft es ihn, als Anton – beide sind längst 
erwachsen – Matzlingen verlässt, weil er seine große Chance 
als Pianist wittert. 
Cox – oder der Lauf der Zeit– von Christoph Ransmayr
Der mächtigste Mann der Welt, Qiánlóng, Kaiser von China, lädt 
den englischen Automatenbauer und Uhrmacher Alister Cox an 
seinen Hof. Der Meister aus London soll Uhren bauen, an denen 
die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zeiten des Glücks, 
der Kindheit, der Liebe, auch von Krankheit und Sterben abzu-
lesen sind. Schließlich verlangt Qiánlóng eine Uhr zur Messung 
der Ewigkeit. Cox weiß, dass er diesen ungeheuerlichen Auftrag 
nicht erfüllen kann, aber verweigert er sich dem Willen des Gott-
kaisers, droht ihm der Tod. 
Elefant - von Martin Suter
Ein Wesen, das die Menschen verzaubert: ein kleiner rosaroter 
Elefant, der in der Dunkelheit leuchtet. Plötzlich ist er da, in 
der Höhle des Obdachlosen Schoch. Wie das seltsame Ge-
schöpf entstanden ist und woher es kommt, weiß nur einer: der 
Genforscher Roux. Er möchte daraus eine weltweite Sensation 
machen. Allerdings wurde es ihm entwendet. Denn der burmesi-
sche Elefantenflüsterer Kaung, der die Geburt des Tiers begleitet 
hat, ist der Meinung, etwas so Besonderes müsse versteckt und 
beschützt werden.
Die Witwen – ein Abenteuerroman – von Dagmar Leupold
Witwe ist keine der vier Frauen, von denen hier erzählt wird, 
denn zu Witwen fehlen ihnen vor allem die Männer. Nur die eine, 
Penny, war verheiratet. Ist verheiratet? Der Mann ist verschwun-
den, und so lebt sie mit Sohn und Schwiegereltern abgelegen 
am Moselstrand zwischen Weinbergen. Nicht allein, ihre drei 
Freundinnen (Beatrice, Dodo und Laura) sind ihr von Berlin in 
die Provinz gefolgt. Die vier haben sich gut eingerichtet, jede 
für sich. Doch eines Tages, beschließen sie aufzubrechen. Sie 
mieten sich einen Wagen und suchen per Anzeige jemanden, 
der sie fährt.


